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19. Verordnung: Marktbindung. 

19. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 
21. August 1964 über die Marktbindung. 

Auf Grund des § 3 7 a Abs. 1 und 2 des Markt· 
ordnungsgeserzes, BGB!. Nr. 276/1958, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGB!. Nr. 220/1962, 
"'ird verordnet: 

seinen Bedarf auf einem dieser Märkte ge~ 
ded<t hat. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung gilt nidit für die Abgabe 
a) an Letztverbraudter; 
b) durch landwirmhaftlicbe Erzeuger in Wien, 

wenn die Wegstrecke vom landwirtsdtaft-
§ 1 liehen Betrieb zum Betriebe des Wieder

verkäufers nidlt mehr als 5 km beträgt und 
(1) Schhchttiere und Fleisch dürfen nur über das abgegebene oder geschlachtete Tier in 

einen Wiener Sdtladitviehmarkt oder über die diesem landwirtschaftlichen Betrieb aufge-
Fleischrnarkthalle in Verkehr gesetzt werden. zogen oder mehr als sedis Monate ein-

(2) Sdiladittiere im Sinne dieser Verordnung gestellt war. 
sind zur Schlachtung bestimmte Rinder, Kälber1 , 

Schweine und PEerde. (2) Der Viehverkehrsfonds hat mit Besdieid 
(3) Fleisch im Sinne dieser Verordnung sind alle Ausnahmen von der Marktbindung zu bewil

für den Genuß als menschliches N ahrungsmitti!l ligen, wenn ein Betrieb eine soldie Bewilligung 
verwendbaren und bestim1nten Teile der der beantragt und nachweist) daß der Verkauf oder 
Schlachtung zugeführten

1 
im Abs. 2 genannten Kauf über den Markt regelmäßig mit wirtschaft-

T. · f · eh ef l d lieh nicht zumutbaren Erschwernissen verbunden iere in ns em, g rorenem~ gesa zenem o er 
wäre. gepökeltem Zustand einschließlich der Innereien .. 

§ 2 

Gewerblich schladitende oder Fleisch um· 
setzende Betriebe dürfen ihren gesamten Bedarf 
an Schlachttieren oder Fleisch nur auf einen1 der 
im § 1 Abs. 1 genannten Märkte oder bei 
einem befugten Wiederverkäufer decken, der 1 

§ 4 

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1964 
in Kraft und verliert mit Ablauf des 31. De· 
zember 1964 ihre Wirksamkeit. 

Der Landeshauptmann: 

"}on„ 

Eiuulne Sdlt.ke des Ll.ndeagttetzblattef; für WW.n sind gegen Entridnung di:s Vcndtlelß~ von 70 g für du Stiidi: im Dr~'ttdag der 
~.en Hauptkasse, 1„ Rathaus., smge 7, Hodipmerte, 1md in dtt V.rk.ufsstdlt der C'J#terteidi~ Stnudn.u:kuei- Wicmer z.eitung, 

Wien, L. W olluile 27' ~rhiidkh, 

Druck der ÖSterreidtisdi:en Staatsdruckerei. 
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